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Die ©efettfdjaft (Unternehmerin) erhält per unb per
3af)r mäfjrenb 18 Sahren 3fr. 4. 85, moPon 3fr. 2. 25 für
Slmortifation unb $r. 2. 60 für Unterhaltung Permenbet
Werben. (©onftruct. mob.)

@tfmbuttg& unb Pufterfdjut}.
SBunbeêratljêïiefdjlufji betreffenb bic Stiftung beê füc«

wcifeê, bafj bas ttJiobctt*) einer patentirharen ©rfinb tut g

ejiftirt. (Born 23. Dïtober 1888.)
Der fdjweiserifche Bunbegratl) — in Slugführung ber

Strt. 14,3 unb 15 beg Bunbeggefebeg betreffenb bie ©r«

finbunggpatente unb beg Strt. 9 ber Bottsiehunggoerorbnung
Pom 12. Dïtober 1888; auf ben Borfchlag feineg Departe«
mentg beg Slugwärtigen (HanbelSabtheitnng) — befchtiefjt :

Strt. 1. Der Beweig betreffenb bag Borhanbenfein eineg
SJtobetteg Wirb erbradfit :

a. burch ©inreidjung berjenigen SJtobette, bereu bleibenbe

Hinterlegung obligatorily ift, beim eibgenöffifdhen Stmt

für gemerblicheg ©igentlmm;
b. burch ©inreichung berjenigen SJtobette, bie nicht bleibenb

hinterlegt werben, begiehnngSweife photographifcher Stuf«

nahmen berfelben, beim eibgenöffifdhen Stmt, sum Behuf
amtlicher Bergleichung mit ben bie ißatentgefnye be«

gleitenben fdjriftlithen Darlegungen.
SDtit ©inwilligung beg eibgenoififdjen Stmteg !ann Pon

ber ©inreichung ber SJtobette biefer Kategorie Umgang ge«

nommen werben; in biefem galle genügt eg unb ift ber

©inreidjung in jeher Beziehung äqutPalent, Wenn fie einem

©pperten beg eibgen. Stmteg an einem britten Drt beg 3u=
tanbeg sur Berfügung gefteïït werben.

Strt. 2. Die bleibenbe Hinterlegung ber SJtobette ift obli=

gatorifd):
a. für ©rfinbungen betreffenb SBerfe unb Schalen Pon

Dafchenuhren;
b. für ©rfinbungen im ©ebiete ber Hanbfeuerwaffen.

Die bleibenb hinterlegten SJtobette gehen in bag ©igen«

thum ber ©ibgenoffenfehaft über.

Der Bunbegrath behält fid) Por, je nach SJtafjgabe ber

©rfahrung, auch für anbere ©rfinbungen bie bleibenbe Hinter«
legung ber SJtobette su forbern.

Strt. 3. Denjenigen Biobetten, besieljunggweife Photo«

graphifchen Slufnahmen berfelben, welche nicht persönlich

bnreh bie Batentbewerber ober ihre Bertreter eingereicht wer«

ben, finb Begleitfcfieine beigutegen, welche fotgenbe Stngaben

enthatten :
ben Stamen unb bie genaue Stbreffe beg Batentbewerberg;
im Bertretunggfatte ben Barnen unb bie genaue Stbreffe

beg Bertreterg;
ben Ditel ber ©rfinbung, auf welche fich frag SJtobett be«

Sieht;
im gatte eineg beftefienben proüifortfihen B^tenteg beffen

Stummer;
Wenn eg fich um ein 3nfa|patent hanbelt, ben Ditel unb

bie Siummer beg Hauptpatenteg.
Strt. 4. Dag eibgen. Stmt beforgt bie in Strt. l,b Por«

gefehene Bergleichung buret) feine Drgane, ePentnett bnrdf)

einen beigesogenen ©achPerftänbigen. Die Bergleichung er«

fireefi fich auf Beüfung ber Uebereinfttmmnng ber eilige«

reichten ©egenftänbe mit ber fdjriftlidjen Darlegung ber ®r=

finbung im Umfang ihrer charafteriftifchen SJiertmale. Dienen
Bhotographien alg ©runblage, fo wirb auch unterfneht, ob

beren Slufnähme nach ber Statur ftattgefunben hat. Der Be«

*) Saut Strt. 14,3 be§ ©efepe§ gilt al§ SJtobett bie StuSfiiprung
ber ©rfinbung, b. fj- ber ©egenftanb felbft, ober eine anbere förper«
licpe ®arftettung berfelben, roelcbe beren SSefen ïlctr erfennen Iaht.

fnnb wirb prototottirt, bag Brotofott su ben Batentaïten ge«

legt unb ein Doppel bem Batentbewerber gugefteflt.
©rfcheint bie Uebereinftimmung mangelhaft, ober ergeben

fich Slueifel über bie ®runblage ber pholographifdjen Stuf«

nahmen, fo muff bie ©piftens beg SJtobetteg unter Borbehalt,
im Befurgfatt, ber ©ntfcfjeibung einer höhern 3nftans Per«

neint werben.
Strt. 5. ©ntfdjeibet bag eibgen. Stmt bie grage ber @pi«

ftens beg SJtobetteg in Perneinenbem ©inn, fo ïann ber

Batentbewerber, innert bret SJtonaten, Pom Datum ber 3u=
ftettnng beg besüglichen BefcheibeS gerechnet, an bag eibge=

nöffifhe Departement, su beffen Steffort bag Stmt gehört,
reïurriren. Diefeg wirb unter 3usiehung Pon ©pperten auf
®runb ber Unterbreitnng beg SJtobetteg felbft ben enbgüttigen
©ntfeheib fällen.

Dem Betrag wirb nur fÇolge gegeben, wenn innert ber

breimonatlichen Stothfrift Sicherheit für Decfung ber Soften
geleiftet wirb.

Strt. 2. Die Bergleidjungen finben in ber Begel in ben

©efchäftglofalitäten beg eibgen. Slmteg ftatt; boch tönnen
bie 3nftansen Stugnahmen bewilligen. Stuf Berlangen müffen
bie Batentbewerber bie Slngpactung bei SJtobelle, besiepungg«
weife beren allfällige Demontirnng, burch Delegirte beforgen
laffen. Die Suftangen übernehmen ïeinerlei Berantmortlid)=
feit für Befhäbigung ber sur Bergleichung beigeftettten SJto«

bette. Diefe finb fpätefteng 8 Dage nach enbgültiger ©rlebigung
ber SJtobettfrage aug ben ©efcljäftglotalen su entfernen, wibri-
genfattg bag eibgen. Stmt nach ©utbünten barüber Perfügen
Wirb.

Strt. 7. Die Soften beg Berfahreng fallen su Saften
beg Batentbewerberg; berfelbe hat sum Boraug für beren

Besahlung eine entfprechenbe Sicherheit su leiften.
Die ©ebüpr für eine pom eibgen. Stmt porgenommene

Bergleichung beträgt gr. 10. ginbet bie Bergleichung aug«
Wärt? ftatt, fo Werben aufjerbem Beife=@ntfchäbigung unb
Daggelber für ben ©pperten nach SJtajjgabe ber Berorbnung
Pom 26. Stooember 1878 perrechnet.

Die ©rpertijenfoften ber sweiten Snftans werben burjh
bag Departement beftimmt.

Strt. 8. Sllg Datum ber Beweigleiftung für bie ©piftens
beg SJtobetteg im Sinne beg Slrt. 18 ber Bottsiehunggperorb«

nung Pom 12. Dïtober 1888 gilt ber Dag, an welchem Pon
Seite ber Butent=Bewerber bie Beguifite betreffenb Hinter«
legung beg SJtobetteg beim eibgen. Stmte, öegiehuttgSmetfe
feine Bergleichung burch bagfelbe, erfüllt würben.

Slrt. 9. SBenn ein Betrag sn ®nnften beg Batentbewer«
berg entfehieben wirb, fo ïommt Strt. 8 nur bann sur ®el=

tnng, wenn bag SJtobett währenb beg 3nftansengugeg feine

Beranbernngen erfahren hat. Slnbern gatteg gilt alg Datum
ber Beweigleiftung ber Dag, an welchem bag SJtobett ber

©ppertife sweiter Snftang in ben ©efdjäftglofalen beg eib«

genöffifchen Slmteg ober an brittem Drt sur Berfügung ge«

ftettt, besiehunggweife ber Dag, au welchem bie Sicherheit
für bie Besahlung ber Soften beg Befnrgperfahreng geleiftet
würbe.

5Jttêfteïïttn0êhJe|en.
Sur rljeiuthal. ©cmcrbcausftettuug in Dljal. (fyortf.)

SBürbig fehltest fich an bie Porgenannte SJtöbelgruppe bie

©chlafstmmereinridjtnng Pon Safpar ®nedjt, SJtöbelfchreiner

in Dhal, an, su welcher bag BettwaarengefdEjäft 3. St. ©gger
in Dhal bie mit gefchmacföotter Hanbfticferei Persierteu Ba=

rabefiffen, Deelen 2C. 2c. unb Sorttab Beerli, Dapesirer in
Buchen, bie SJtatrassen unb Bolftermöbel geliefert haben,

©otehe Strbeiten, wie biefe, flehen jebem herrfctjaftlidöen Haufe
felbft mit hocljgefpannten Slnfprüchen wohl an. Slber nicht
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Die Gesellschaft (Unternehmerin) erhält per und per
Jahr während 18 Jahren Fr. 4. 85, wovon Fr. 2. 25 für
Amortisation und Fr. 2. 60 für Unterhaltung verwendet
werden. (Construct, mod.)

Erfiàngs- und Musterschutz.
Bundesrathsbeschlust betreffend die Leistung des Be-

weises, daß das Modell*) einer patentirbaren Erfindung
existirt. (Vom 23. Oktober 1888.)

Der schweizerische Bundesrath — in Ausführung der

Art. 14,3 und 15 des Bundesgesetzes betreffend die Er-
findungspatente und des Art. 9 der Vollziehungsverordnung
vom 12. Oktober 1888; auf den Vorschlag seines Departe-
ments des Auswärtigen (Handelsabtheilung) — beschließt:

Art. 1. Der Beweis betreffend das Vorhandensein eines
Modelles wird erbracht:

s,. durch Einreichung derjenigen Modelle, deren bleibende

Hinterlegung obligatorisch ist, beim eidgenössischen Amt
für gewerbliches Eigenthum;

d. durch Einreichung derjenigen Modelle, die nicht bleibend

hinterlegt werden, beziehungsweise photographischer Auf-
nahmen derselben, beim eidgenössischen Amt, zum Behuf
amtlicher Vergleichung mit den die Patentgesuche be-

gleitenden schriftlichen Darlegungen.
Mit Einwilligung des eidgenössischen Amtes kann von

der Einreichung der Modelle dieser Kategorie Umgang ge-

nommen werden; in diesem Falle genügt es und ist der

Einreichung in jeder Beziehung äquivalent, wenn sie einem

Experten des eidgen. Amtes an einem dritten Ort des In-
landes zur Verfügung gestellt werden.

Art. 2. Die bleibende Hinterlegung der Modelle ist obli-
gatorisch:

n. für Erfindungen betreffend Werke und Schalen von
Taschenuhren;

d. für Erfindungen im Gebiete der Handfeuerwaffen.
Die bleibend hinterlegten Modelle gehen in das Eigen-

thum der Eidgenossenschaft über.

Der Bundesrath behält sich vor, je nach Maßgabe der

Erfahrung, auch für andere Erfindungen die bleibende Hinter-
legung der Modelle zu fordern.

Art. 3. Denjenigen Modellen, beziehungsweise Photo-

graphischen Aufnahmen derselben, welche nicht persönlich

durch die Patentbewerber oder ihre Vertreter eingereicht wer-
den, sind Begleitscheine beizulegen, welche folgende Angaben
enthalten:

den Namen und die genaue Adresse des Patentbewerbers;
im Vertretungsfalle den Namen und die genane Adresse

des Vertreters;
den Titel der Erfindung, auf welche sich das Modell be-

zieht;
im Falle eines bestehenden provisorischen Patentes dessen

Nummer;
wenn es sich um ein Zusatzpatent handelt, den Titel und

die Nummer des Hauptpatentes.
Art. 4. Das eidgen. Amt besorgt die in Att. 1,d vor-

gesehene Vergleichung durch seine Organe, eventuell durch

einen beigezogenen Sachverständigen. Die Vergleichung er-
streckt sich auf Prüfung der Uebereinstimmung der einge-

reichten Gegenstände mit der schriftlichen Darlegung der Er-
findung im Umfang ihrer charakteristischen Merkmale. Dienen
Photographien als Grundlage, so wird auch untersucht, ob

deren Aufnahme nach der Natur stattgefunden hat. Der Be-

*) Laut Art. 14,3 des Gesetzes gilt als Modell die Ausführung
der Erfindung, d. h. der Gegenstand selbst, oder eine andere körper-
liche Darstellung derselben, welche deren Wesen klar erkennen läßt.

fund wird protokollirt, das Protokoll zu den Patentakten ge-
legt und ein Doppel dem Patentbewerber zugestellt.

Erscheint die Uebereinstimmung mangelhaft, oder ergeben
sich Zweifel über die Grundlage der photographischen Auf-
nahmen, so muß die Existenz des Modelles unter Vorbehalt,
im Rekursfall, der Entscheidung einer höhern Instanz ver-
neint werden.

Art. 5. Entscheidet das eidgen. Amt die Frage der Exi-
stenz des Modelles in verneinendem Sinn, so kann der

Patentbewerber innert drei Monaten, vom Datum der Zu-
stellung des bezüglichen Bescheides gerechnet, an das eidge-
nössische Departement, zu dessen Ressort das Amt gehört,
rekurriren. Dieses wird unter Zuziehung von Experten auf
Grund der Unterbreitung des Modelles selbst den endgültigen
Entscheid fällen.

Dem Rekurs wird nur Folge gegeben, wenn innert der

dreimonatlichen Nothfrist Sicherheit für Deckung der Kosten
geleistet wird.

Art. 2. Die Vergleichungen finden in der Regel in den

Geschäftslokalitäten des eidgen. Amtes statt; doch können
die Instanzen Ausnahmen bewilligen. Auf Verlangen müssen
die Patentbewerber die Auspackung der Modelle, beziehungs-
weise deren allfällige Demontirung, durch Delegirte besorgen
lassen. Die Instanzen übernehmen keinerlei Verantwortlich-
keit für Beschädigung der zur Vergleichung beigestellten Mo-
delle. Diese sind spätestens 8 Tage nach endgültiger Erledigung
der Modellfrage aus den Geschäftslotalen zu entfernen, widri-
genfalls das eidgen. Amt nach Gutdünken darüber verfügen
wird.

Art. 7. Die Kosten des Verfahrens fallen zu Lasten
des Patentbewerbers; derselbe hat zum Voraus für deren

Bezahlung eine entsprechende Sicherheit zu leisten.
Die Gebühr für eine vom eidgen. Amt vorgenommene

Vergleichung beträgt Fr. 10. Findet die Vergleichung aus-
wärts statt, so werden außerdem Reise-Entschädigung und
Taggelder für den Experten nach Maßgabe der Verordnung
vom 26. November 1878 verrechnet.

Die Expertisenkosten der zweiten Instanz werden durch
das Departement bestimmt.

Art. 8. Als Datum der Beweisleistung für die Existenz
des Modelles im Sinne des Art. 18 der Vollziehungsverord-
nung vom 12. Oktober 1888 gilt der Tag, an welchem von
Seite der Patent-Bewerber die Requisite betreffend Hinter-
legung des Modelles beim eidgen. Amte, beziehungsweise
seine Vergleichung durch dasselbe, erfüllt wurden.

Art. 9. Wenn ein Rekurs zu Gunsten des Patentbewer-
bers entschieden wird, so kommt Art. 8 nur dann zur Gel-
tung, wenn das Modell während des Jnstanzenzuges keine

Veränderungen erfahren hat. Andern Falles gilt als Datum
der Beweisleistung der Tag, an welchem das Modell der

Expertise zweiter Instanz in den Geschäftslokalen des eid-

genösfischen Amtes oder an drittem Ort zur Verfügung ge-
stellt, beziehungsweise der Tag, an welchem die Sicherheit
für die Bezahlung der Kosten des Rekursverfahrens geleistet
wurde.

Ausstellungswesen.
Zur rheinthal. Gewerbeausstellung in Thal. (Forts.)

Würdig schließt sich an die vorgenannte Möbelgruppe die

Schlafzimmereinrichtung von Kaspar Knecht, Möbelschreiner
in Thal, an, zu welcher das Bettwaarengeschäft I. A. Egger
in Thal die mit geschmackvoller Handstickerei verzierten Pa-
radekissen, Decken zc. ?c. und Konrad Beerli, Tapezirer in
Buchen, die Matrazzen und Polstermöbel geliefert haben.

Solche Arbeiten, wie diese, stehen jedem herrschaftlichen Hause

selbst mit hochgespannten Ansprüchen wohl an. Aber nicht
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nur für festere ift geforgt ; auep für befcpeibene SCttfprüc^e

finb fomplete ©cplafgimmerinricptungen ba, recpt gut uttb
folib gearbeitet, fo Don ©cpreinermeifter 33ifc£)of in S3rtcE)en

gemeinfam mit ©attlermeifter Seerli, non 3. 3üßig»®täbler
in SLîjal u. f. tu.

Sin einzelnen fDtöbeln ift bie Slugfteßung fepr reiep, benti
mir gäpten ba ein guteg ©upenb ©efretäre, pope für mo=
berne SBopnungen uttb niebere für Slppengeßerftuben, tute fie
eben in biefer ©egenb Stbfap ftnben. @3 bit ©remplare
barunter, bie in 3«d)nung, Slrbeit unb §otg lobengmertp
finb; Piete SQteifter moßten ifjre ©aepe nur 31t gut macpen
unb mürben mit ben ©Magen für bie iunern ©cpublaben
etmag „gu bunt". ©inem menig entmicfelten ©efcpmad ge=

fallt fo 'ma? aßerbingg unb bie ©rfteßer paben maprfcpein*
liep hierauf fpefulirt; bag Sunftgemerbe jebocb I)at anbere

SInficpten oon garbenparmonie, a!3 fie pier an einigen
©tüden gur ©djatt getragen tuirb. ©in SJtöbel foil bem Sluge
einen Biupepunft barbieten, auf bem eg gerne üertueilt.

©eßr gute Seiftungeu finb im Sommobenbau gu Oer*

geieptten; auep fiepen einige borgügliep gearbeitete ©freinte
(©ilber=, Spiegel* unb SIeiberfcpränfe) unb ©ifepe ba unb,
ma? un3 befonberg freut, ©oppag mit mirfliep fepönen, mo=
bernen ©efteßen unb guten tßolfterungen; bentt gerabe in
biefem 3meige maren noep nur menigen 3a£)rett bie fßteifter
auf bem Sanbe fepr gurüd. §eute geigt bie gange ÜÜtßbel*

augfießüng, bap im Speintpal äuperft ftrebfame SMfter
toopnen. (gortfepung folgt.)

** *
Saut begüglicpen fKitipeitungen beg fjerrn iftationalratp

Nobler, ijßräfibent beg Stugfteßunggf'omiteg, finb für girfa
gr. 100,000 Slugfteßungg-@egenftänbe eingeliefert morben,
mobon für gr. 44,000 non Slnfang an gum gmmdnebmen
beftimmt tuarett. gür Qfr. 9000 mürben SBaaren an fßri*
baten berfauft, für gr. 34,000 mürben Perloogt; fomit
blieben nur nod) ©bjefte für gr. 13,000 unüerfauft. @g

ift bag ein fftefuttat, mit metepem bag Somite unb bie Slug*

fteßer mopl gufrieben fein bürfen.

9tuêftelhntfl Pou geucrmeprgevatpfdjitftcu itt @t. ©alten.
Slnläplicp ber fünfunbgmangigjäprigen Subiläumgfeier beg

Sobenfee=geuermeprOerbanbeg beabfieptigt bie ftäbtifcfje geuer*
mehr @t. ©allen, auper einem teepnifepert geuermeprtag
eine oiergepntägige Slugfteßung bon geuermepr=91equtfiten im
3apre 1889 gu oeranftalien. 31t Slugfteßung foßett ge*

langen: Söfcpgerätpfcpaften, Settunggapparate, perfönlicpe
Slu3rüftungggegenftänbe, Slßarm* uttb ©ignatapparate, Slp*

parate gum ©anitätgbienft unb fanitarifdjen ©djup, Slppa*
rate ober SJlobeße für bett ©ienft ber g-euerroepr bei anbertt
§ülfeleiftungen unb Siteratur für bie geuermepr. Sonfur*
rengfäpig finb inlänbifcpe unb au3länbifcpe ißrobufte; gur
Seurtpeilung ber Slugfießunggobjefte ernennt ber Betrat*
augfepup beg fepmeigerifepen geuermeprbereing eine Sriifungg*
fommiffion, bie befugt ift, Slnerter.nuitggbiplome gu ertpeilen.

$iir bie 2Berfftatt.
Sdjmargcr Sad für eiferue Defett. 1 Sg. §otgtpeer mirb

nad) ber ,.Saug.=3tg." big gum Sieben erpipt unb unter fort*
mäprenbem Umrühren '/16 So. pulberifirteg ©ifenoitriol bagu
gefept. ©er mit biefem Sad gu übergiepenbe ©peil beg ©feng
mirb ermärmt unb bann ber peipe Sad mit einem Sßinfel
aufgetragen. ©er Sad foß fepr rafcp trodnen unb einen feften,
glängenbctt Llebergug geben.

kaupelt bau fÙteffingblcd). Um Sßeffingblecp, bepufg
naepperigen Stnftreiepeng mit ©elfarbe gu raupen, ift naep

bem„9Jtetaßarbeiter" bagSerfapren oon ©.folget gu empfeplen,
burcp melcpeg bag Steep eine motréartige ©betfläcpe erpätt.

fDtan legt gu bem gwede bag Sffiefftng 12 ©tunben lang in
eine Seige aug 8 Stpeilen fongentrirter ©ipmefelfäure, 1 $peil
fongentrirter ©algfäure unb 8 ©peilen SKaffer. ©arauf fpült
man mit Sßaffer ab. Sefepleunigt fann biefeg Sörnen merben,
menn man eine iWifcpung bon Saliumbibpromat unb ©alg*
fäure anmenbet, fomie gleitpgeitig eine galoattifcpe Satterie
gu ipilfe nimmt.

^erfdjiebctteé.
g-ür ftupferfdjmicbe. SSon einer eigenartigen ßhmtpel*

fammer berieptet bag „Oltener iffiobpenblatt". ®em Statte
gufotge finb big peute 900 Srennereien gerftört uttb gerlegt
morben. ©ämmtlicpe Srennereien tommen gur „Sernicptung"
ober beffer gur „3erlegung in ipre ©lemente" nad) ©tten,
unb gmar aug ber gangen ©djtueig. Siele, namentlich bie

beffern, gelangen auep gum SBieberbertaufe. ©inige paben
gerabegu ein edeterregenbeg Slugfepen. 3« iprem Sßretfe oa=

riiren bie nteiften groifdpett 2500 unb 3600 3r.; mären fie,
mie bie Srenner oietfadp boraugfepten, naep bem ©emiipte
berfauft morben, fo pätte bie Sift oft einen giemlicp popen

Setrag git erringen gemufft. 9tun merben fie aber abgefepäpt

„bon Slug", unb bie liftigen „erfepmerenben Umftanbe" fom*
men bem fraglicfien Srenner niept gu gut. Sig aße Sren*
nereieit in ber ©cpmeig perum — etroa gegen 1300 —
bernieptet finb, mirb bag Sagerpaug in ©Iten noep manepen

foubertiepen ©aft gu beperbergen befommen.

©|)cuglcrmeifter=f8eveiit 23cnt. Septer ©age maepte ber

©pengIermeifter*Serein Sern ben ©ifenmerfen bon ©erla*
fingen einen Sefucp. ©ie ©ireftion ber ©ifenroerfe füprte
bie ©peilnepmer in guborfommenbfter SBeife in bem großen
©tabliffement perum, inbem fie bie ©äfte über aßeg ©epeng*
unb SBiffengmertpe beleprte. ®ie gabrifation bon ©tfen*
bleep, bon fftunb* unb ©tabeifen, bon ©rapt in aßen ©iden
unb oon berfepiebenem ©ifenbapnmaterial fanb aßgemeineg
Sntereffe, ebenfo bie maffioen SBalg* unb ^ammerroerfe unb
bie praftifepen 9Jtafd)inen unb ©tangeinrieptungen. Stadl
einem Stunbgang bon girfa brei ©tunben unb naep einem

bom ©tabliffement gefpenbeteu 3mbif; feprten bie ©peil*
nepmer naep ©ototpurn gurüd, mo fie im Serein mit ©olo*
tpurner Soßegen noep einige fröptiepe ©tunben berbraepten,
big fie ber 3^3 mieber nad) Sern füprte. ÜDiögen anbere

gaep* unb ,§anbmerferoereine pier ein Seifptel nehmen!
(©emerbe.)

.fïnabcnfjitubarPeit§î(pulcn itt Sitfel. ©er 3ubrattg ber

©ipüter gu ben Sagler Snaben=§anbarbeitgfcputen ift ein

gang enormer. Son benjenigen ©epütern, melipe bereits früper
Surfe befuept paben, finb faft aße auep biefeg 3apr mieber

erfepienen; eg finb iprer in runber 3ipl fünfpunbert. ®ie
3apl ber fept Steuangemelbeten beläuft fiep laut „iganbelg*
©ourier" auf aeptpunbert, eine maprpaft überrafepenbe 3iffer.
9tun fann biefem ©ipüleranbrang, ber ein boßftäubig frei*
mifliger ift unb aug freiem ©ntfeptuffe entfpringt, niept boß*

fommen enifproepen merben; eg feptt an ben nötpigen gi*
nangen, eine fo grope 3«Pi od« ©epitlern in biefen .finb*
arbeitgfeputen, bie aßerbingg fein fo bißigeg 3nftitut finb,
gu befepäftigen. 3eber ©cpüter foftet gegen 12 gr., metiper

Setrag faft augfcplieptiep burd) prioate ©penben aufgebracht
mirb. ©er ©taat pat mopl eine ©uboention bon 2000 gr.
bemißigt, aßein bag reitpt niept meit. greilicp pat ber ©taat
anbermeitig burcp freie Itebergabe ber Sofalitäten, bie lieber*
ttapme ber Neigung unb Setemptung 2c. fiep fepon bebeutenbe

Opfer foften laffen unb aßeg getpan, mag ber görberung
ber ©aepe bienliep mar. Slße bigper gemapten ©rfaprungen
beuten auep barauf pin, bap er fiep je länger je mepr mit
ber grage ber £anbarbeitgfcpulen befepäftigen unb mit aßem

©rnfte an bie Serftaatticpung berfetben perantreten mirb.
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nur für letztere ist gesorgt; auch für bescheidene Ansprüche
sind komplete Schlafzimmerinrichtungen da, recht gut und
solid gearbeitet, so von Schreinermeister Bischof in Buchen
gemeinsam mit Sattlermeister Beerli, von I. Züllig-Stäbler
in Thal u. s w.

An einzelnen Möbeln ist die Ausstellung sehr reich, denn
wir zählen da ein gutes Dutzend Sekretäre, hohe für mo-
derne Wohnungen und niedere für Appenzellerstuben, wie sie

eben in dieser Gegend Absatz finden. Es hat Exemplare
darunter, die in Zeichnung, Arbeit und Holz lobenswerth
find; viele Meister wollten ihre Sache nur zu gut machen
und wurden mit den Einlagen für die innern Schubladen
etwas „zu bunt". Einem wenig entwickelten Geschmack ge-
fällt so 'was allerdings und die Ersteller haben Wahrschein-
lich hierauf spekulirt; das Kunstgewerbe jedoch hat andere

Ansichten von Farbenharmonie, als sie hier an einigen
Stücken zur Schau getragen wird. Ein Möbel soll dem Auge
einen Ruhepunkt darbieten, auf dem es gerne verweilt.

Sehr gute Leistungen sind im Kommodenbau zu ver-
zeichnen; auch stehen einige vorzüglich gearbeitete Schränke
(Silber-, Spiegel- und Kleiderschränke) und Tische da und,
was uns besonders freut, Sophas mit wirklich schönen, mo-
dernen Gestellen und guten Polsterungen; denn gerade in
diesem Zweige waren noch vor wenigen Jahren die Meister
auf dem Lande sehr zurück. Heute zeigt die ganze Möbel-
ausstellüng, daß im Rheinthal äußerst strebsame Meister
wohnen. (Fortsetzung folgt.)

-i- H

Laut bezüglichen Mittheilungen des Herrn Nationalrath
Tobler, Präsident des Ausstellungskomites, sind für zirka

Fr. 100,000 Ausstellungs-Gegenstände eingeliefert worden,
wovon für Fr. 44,000 von Ansang an zum Zurücknehmen
bestimmt waren. Für Fr. 9000 wurden Waaren an Pri-
vaten verkauft, für Fr. 34,000 wurden verloost; somit
blieben nur noch Objekte für Fr. 13,000 unverkauft. Es
ist das ein Resultat, mit welchem das Komite und die Aus-
steller wohl zufrieden sein dürfen.

Ausstellung von Feuerwehrgeräthschaften in St. Gallen.
Anläßlich der sünfundzwanzigjährigen Jubiläumsfeier des

Bodensee-Feuerwehrverbandes beabsichtigt die städtische Feuer-
wehr St. Gallen, außer einem technischen Feuerwehrtag
eine vierzehntägige Ausstellung von Feuerwehr-Requisiten im
Jahre 1889 zu veranstalten. Zur Ausstellung sollen ge-

langen: Löschgeräthschaften, Rettungsapparate, persönliche
Ausrüstungsgegenstände, Allarm- und Signalapparate, Ap-
parate zum Sanitätsdienst und sanitarischen Schutz, Appa-
rate oder Modelle für den Dienst der Feuerwehr bei andern
Hülfeleistungen und Literatur für die Feuerwehr. Konkur-
renzfähig sind inländische und ausländische Produkte; zur
Beurtheilung der Ausstellungsobjekte ernennt der Zentral-
ausschuß des schweizerischen Feuerwehrvereins eine Prüflings-
kommission, die befugt ist, Anerkennungsdiplome zu ertheilen.

Für die Werkstatt.
Schwarzer Lack für eiserne Oefcn. 1 Kg. Holztheer wird

nach der „Baug.-Ztg." bis zum Sieden erhitzt und unter fort-
währendem Umrühren Ko. pulverisirtes Eisenvitriol dazu
gesetzt. Der mit diesem Lack zu überziehende Theil des Ofens
wird erwärmt und dann der heiße Lack mit einem Pinsel
aufgetragen. Der Lack soll sehr rasch trocknen und einen festen,
glänzenden Ueberzug geben.

Rauhen von Messingblech. Um Messingblech, behufs
nachherigen Anstreichens mit Oelfarbe zu rauhen, ist nach
dem „Metallarbeiter" das Verfahren von E.Hölzel zu empfehlen,
durch welches das Blech eine moirsartige Oberfläche erhält.

Man legt zu dem Zwecke das Messing 12 Stunden lang in
eine Beize aus 8 Theilen konzeutrirter Schwefelsäure, 1 Theil
konzentrirter Salzsäure und 8 Theilen Wasser. Darauf spült
man mit Wasser ab. Beschleunigt kann dieses Körnen werden,
wenn man eine Mischung von Kaliumbichromat und Salz-
säure anwendet, sowie gleichzeitig eine galvanische Batterie
zu Hilfe nimmt.

Verschiedenes.
Für Kupferschmiede. Von einer eigenartigen Rumpel-

kammer berichtet das „Oltener Wochenblatt". Dem Blatte
zufolge sind bis heute 900 Brennereien zerstört und zerlegt
worden. Sämmtliche Brennereien kommen zur „Vernichtung"
oder besser zur „Zerlegung in ihre Elemente" nach Ölten,
und zwar aus der ganzen Schweiz. Viele, namentlich die

bessern, gelangen auch zum Wiederverkaufe. Einige haben
geradezu ein eckelerregendes Aussehen. In ihrem Preise va-
riiren die meisten zwischen 2500 und 3600 Fr.; wären sie,

wie die Brenner vielfach voraussetzten, nach dem Gewichte
verkauft worden, so hätte die List oft einen ziemlich hohen

Betrag zu erringen gewußt. Nun werden sie aber abgeschätzt

„von Aug", und die listigen „erschwerenden Umstände" kom-

men dem fraglichen Brenner nicht zu gut. Bis alle Bren-
nereieu in der Schweiz herum — etwa gegen 1300 —
vernichtet sind, wird das Lagerhaus in Ölten noch manchen

sonderlichen Gast zu beherbergen bekommen.

Spenglermeister-Verein Bern. Letzter Tage machte der

Spenglermeister-Verein Bern den Eisenwerken von Gerla-
fingen einen Besuch. Die Direktion der Eisenwerke führte
die Theilnehmer in zuvorkommendster Weise in dem großen
Etablissement herum, indem sie die Gäste über alles Sehens-
und Wissenswerthe belehrte. Die Fabrikation von Eisen-
blech, von Rund- und Stabeisen, von Draht in allen Dicken

und von verschiedenem Eisenbahnmaterial fand allgemeines
Interesse, ebenso die massiven Walz- und Hammerwerke und
die praktischen Maschinen und Stanzeinrichtungen. Nach
einem Rundgang von zirka drei Stunden und nach einem

vom Etablissement gespendeten Imbiß kehrten die Theil-
nehmer nach Solothurn zurück, wo sie im Verein mit Solo-
thurner Kollegen noch einige fröhliche Stunden verbrachten,
bis sie der Zug wieder nach Bern führte. Mögen andere

Fach- und Handwerkervereine hier ein Beispiel nehmen!
(Gewerbe.)

Knabenhandarbeitsschulen in Basel. Der Zudrang der

Schüler zu den Basler Knaben-Handarbeitsschulen ist ein

ganz enormer. Von denjenigen Schülern, welche bereits früher
Kurse besucht haben, sind fast alle auch dieses Jahr wieder

erschienen; es sind ihrer in runder Zahl fünfhundert. Die
Zahl der jetzt Neuangemeldeten beläuft sich laut „Handels-
Courier" auf achthundert, eine wahrhaft überraschende Ziffer.
Nun kann diesem Schülerandrang, der ein vollständig frei-
williger ist und aus freiem Entschlüsse entspringt, nicht voll-
kommen entsprochen werden; es fehlt an den nöthigen Fi-
nanzen, eine so große Zahl von Schülern in diesen Hand-
arbeitsschulen, die allerdings kein so billiges Institut sind,

zu beschäftigen. Jeder Schüler kostet gegen 12 Fr., welcher

Betrag fast ausschließlich durch private Spenden aufgebracht
wird. Der Staat hat wohl eine Subvention von 2000 Fr.
bewilligt, allein das reicht nicht weit. Freilich hat der Staat
anderweitig durch freie Uebergabe der Lokalitäten, die Ueber-

nähme der Heizung und Beleuchtung ec. sich schon bedeutende

Opfer kosten lassen und alles gethan, was der Förderung
der Sache dienlich war. Alle bisher gemachten Erfahrungen
deuten auch darauf hin, daß er sich je länger je mehr mit
der Frage der Handarbeitsschulen beschäftigen und mit allem

Ernste an die Verstaatlichung derselben herantreten wird.
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